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Gebührentarif für die Stadtkanzlei 

vom 14. November 2006  

Der Stadtrat, 

gestützt auf Art. 29 Abs. 2 lit. a der Stadtverfassung  
vom 4. August 1918,  

beschliesst: 
 

 

§ 1  Gebühren der Stadtkanzlei 

Die Stadtkanzlei erhebt für Beglaubigungen und amtliche Zustel-
lungen die folgenden Gebühren:  

 

1. Bescheinigung für Mobiliarausfuhr Fr.    20.00 

 

2. Beglaubigungen 

 a) für je eine oder zwei Unterschriften Fr.    20.00 

 

 b) mit zusätzlichem Aufwand wie z.B.:  

  Anbringen von Allonge, Klebeband  

  oder Siegel  Fr.    30.00 

 

 c) von Abschriften, Buchauszügen, pro Seite  Fr.    20.00 

 

 d) von Fotokopien für eine oder zwei Seiten  Fr.    10.00 

  für jede weitere Seite  Fr.      2.00 

  mit Klebeband versehen, zusätzlich  Fr.      5.00 

 

 e) von Unterschriften in der Wohnung, Fr.    30.00 bis 

  im Spital, usw., je nach Zeitaufwand, Fr.    60.00 

 

 f) für Formulare, welche nur eine Stempel- 

  Stempelbestätigung brauchen, wie Ver- 

  sicherungsformulare usw. Fr.    15.00 
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3. Amtliche Zustellungen Fr.    15.00 bis 

   Fr.    50.00 

§ 2  Besondere Verhältnisse 

1 Die Stadtkanzlei kann die Gebühren für Personen in schwierigen 
wirtschaftlichen Verhältnissen ermässigen oder ganz erlassen. 
2 Kann eine grössere Anzahl zusammenhängender Beglaubigun-
gen mit einem geringeren Aufwand pro Beglaubigung erledigt wer-
den, so kann die Stadtkanzlei eine Pauschalgebühr erheben.  

§ 3 Inkrafttreten 

Dieser Tarif tritt auf den 1. Dezember 2006 in Kraft. Er ersetzt den 
Gebührentarif der Stadtkanzlei vom 4. August 1998. 


